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1918 hat Dr. Fritz Voser, der Vater unseres Seniorpartners Dr. Peter Voser, 
unsere Kanzlei gegründet. Wir sind damit die älteste Anwaltskanzlei im 
Kanton Aargau. 

Dr. Fritz Voser, Jahrgang 1890, eröffnete die Kanzlei zusammen mit Notar 
Otto Haller. Die Kanzlei war am Theaterplatz 3. Später fand man sie an 
 verschiedenen Orten an der Bahnhofstrasse («Salmenbräu», «neue Post»  
und Bahnhofstrasse 44), bevor sie 1965 in den Neustadthof an die Mellinger
strasse 1 zog. Seit 1993 sind wir im Hochhaus der Aargauer Zeitung. Damit 

konnte auch dem Wachstum unserer Kanzlei Rechnung getragen 
werden: Heute sind wir ein Team von 25 Personen, welches auf 
drei Stockwerken im AZHochhaus untergebracht ist. 

Seit 1918 hat sich in der Advokatur praktisch alles verändert. 
Aber Grundsätzliches ist gleich geblieben. Zum Beispiel das 
Bewusstsein, dass die Zusammenarbeit zwischen Rechtsanwälten, 
Notaren und Steuerexperten Vorteile für die Kundschaft bringt. 
Schon Dr. Fritz Voser tat sich 1918 mit einem Notar zusammen 
(bevor er später selber das Notariatspatent erwarb). Ebenso 
beständig ist die Tatsache, dass eine Anwaltskanzlei im Kanton 

Aargau in der Lage sein muss, umfassende Rechtsdienstleistungen zu erbrin
gen. Deshalb finden Sie in unserer Kanzlei Spezialisten für alle wichtigen 
Rechtsgebiete. Aus diesen Gründen und dank unserer hervorragenden Infra
struktur sind wir heute eine der führenden Anwaltskanzleien im Kanton 
Aargau. Unsere Kanzlei ist alt, aber zugleich modern.

Wir sind stolz auf das Erreichte! Ihnen, geschätzte Kundinnen und Kunden, 
danken wir bestens für das Vertrauen, das Sie uns stets entgegengebracht 
haben. Für uns ist es eine Anerkennung, dass wir sehr viele Stammkunden 
haben, die wir teils seit Jahrzehnten beraten dürfen. Mit dieser Tradition ist  
die Verpflichtung verbunden, uns weiterhin voll und ganz für Ihre Interessen 
einzusetzen.
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Sie erhalten eine Spezialausgabe 
des LEXpress, die wir im Zusammen
hang mit der Inkraftsetzung von 
wichtigen Gesetzesänderungen im 
Bereich des Revisionsrechts heraus
geben. Dies gibt uns die Möglich
keit, ebenfalls auf den «runden Ge
burtstag» unserer Anwaltskanzlei 
hinzuweisen!

Dr. Fritz Voser
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Neues Revisionsrecht 

Auf den 1. Januar 2008 treten bedeut
same Änderungen des schweize
rischen Obligationenrechts in Kraft. 
Von erheblicher Tragweite sind dabei 
insbesondere die neuen gesellschafts
rechtlichen Bestimmungen zum Revi
sionsrecht (Art. 727 ff. revOR). Der 
Umfang der Revisionspflicht wird 
neu an die Grösse des Unter neh mens 
gekoppelt; sie hängt nicht mehr von 
der Rechtsform des Unternehmens 
ab. So unterstehen neu auch die 
GmbH, Vereine und Stiftungen dem 
Revisionsrecht. 

1. Revision
Die ordentliche Revision ist im 
Wesentl ichen von Unternehmen 
durch zuführen, die in zwei auf ein
anderfolgenden Geschäfts jahren min
destens zwei der nachfolgend genann
ten Grenzwerte übertreffen: (i) Bilanz
summe CHF 10 Mio., (ii) Umsatz 
CHF 20 Mio., (iii) 50 Vollzeitstellen 
im Jahres durch schnitt. Eine ordent
liche Revision ist auch dann vorzu
nehmen, wenn sie von Aktionären, 
die zusammen mindestens 10% des 
Aktienkapitals vertreten, verlangt 
wird (sog. Optingup, vgl. Art. 727 
Abs. 2 revOR – dieser Mechanismus 
dient dem Minderheitenschutz). Im 
Vergleich zur heutigen Revision ist 
die neue ordentliche Revision umfang
reicher. So werden die Prüfungsstan
dards höher sein, und es braucht ins
künftig qualifiziertere Prüfer. Sodann 
muss die Revisionsstelle prüfen, ob 
ein internes Kontrollsystem existiert 
(vgl. nachstehend Ziff. 2) und ob vom 
Verwaltungsrat eine Risikobeurtei
lung durchgeführt worden ist (vgl. 
nachstehend Ziff. 3). 

Unternehmen, welche die vorgenann
ten Kriterien nicht erfüllen, können 
sich auf eine eingeschränkte Revision 
beschränken. Damit soll einem der 
Ziele der Gesetzesrevision, nämlich 
die KMU nicht weiter zu belasten, 
Rechnung getragen werden. Die ein
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geschränkte Revision wird ungefähr 
dem Standard entsprechen, wie er 
unter dem bisherigen Recht bei der 
Revision von KMU's angewendet 
wurde. Jedoch muss sich die Revisions
stelle auch bei der eingeschränkten 
Revision dazu äussern, ob seitens des 
Verwaltungsrates eine Risikobeurtei
lung durchgeführt worden ist (vgl. 
nach stehend Ziff. 3). 

Unternehmen, die maximal zehn Voll
zeitstellen im Jahresdurchschnitt 
haben, können sich für einen gänz
lichen Verzicht auf die Revision aus
sprechen. Dies allerdings nur, falls 
sämtliche Aktionäre zustimmen (vgl. 
Art. 727 a Abs. 2 
revOR). Ob ein 
solches Optingout 
sinnvoll ist, muss 
sorgfältig ab ge wo
gen werden. Den 
ein ge spar ten Kos
ten steh en die 
Sicher  heit einer ge 
prüften Jahres rech
nung und die damit 
ver bundenen Vor
teile (beispielsweise 
bei der Kredit be
schaf  fung) ge ge n  
über. 

2. Internes Kontrollsystem
Die Pflicht des Verwaltungsrates zur 
Schaffung interner Kontrollmecha
nismen folgt aus seiner Verpflichtung, 
das Rechnungswesen der Gesellschaft 
so auszugestalten, dass die Grundsät
ze der ordnungsgemässen Buchfüh
rung und Rechnungslegung eingehal
ten werden. Im Rahmen der ordent
lichen Revision hat sich die Revisions
stelle dazu zu äussern, ob ein ausrei
chendes internes Kontrollsystem vor
handen ist. Sie wird dies anhand von 
Kriterien beurteilen, welche von der 
TreuhandKammer erarbeitet wor den 
sind. Für den Verwaltungsrat bedeutet 
dies, dass er mit Beginn des nächsten 

«Jawohl, Herr Richter, ich  
war zehnmal eingesperrt.  

Aber wie Sie selbst sehen,  
führt das zu nichts.»

Jahres ein internes Kontrollsystem 
etablieren muss, welches den Kriterien 
der Treuhandkammer ge  recht wird. 
Diesbezüglich besteht also Hand lungs
bedarf, sofern ein entsprechendes 
Kontrollsystem noch nicht existiert 
(was bei manchen KMU der Fall sein 
dürfte). 

Die Pflicht, ein angemessenes Kon
trollsystem zu unterhalten, besteht 
grund sätzlich auch in Bezug auf jene 
Unternehmen, die lediglich einer ein
ge schränkten Revision unterliegen. 
Jedoch findet bei der eingeschränkten 
Revision keine diesbezügliche Prü
fung statt. 

3. Risikobeurteilung
Sowohl bei der ordentlichen als auch 
bei der eingeschränkten Revision hat 
die Revisionsstelle zu prüfen, ob der 
Verwaltungsrat eine Risikobeurteilung 
vorgenommen hat. Dies bedeutet, dass 
sich der Verwaltungsrat inhaltlich mit 
den möglichen Ge schäfts risiken aus
einanderzusetzen hat. Der Verwal
tungs rat muss zu kunfts bezogen und 
systematisch analysieren, mit welchen 
Risiken die Geschäftstätigkeit verbun
den ist und wie sich diese auf das 
Geschäftsergebnis auswirken könnten. 
Im Anhang der Jahresrechnung hat 
der Verwaltungsrat die Angaben zur 
Risikobeurteilung schriftlich nieder
zulegen. Die Revisionsstelle muss das 
Vorhandensein dieser Ausführungen 
prüfen. Es handelt sich dabei um eine 
formale Prüfung, eine inhaltliche 
Bewertung der Risikoanalyse findet 
nicht statt.
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